
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Bildung/Soziales/Sport 

Verfasser/in Patrick Scheller 

Vorlage Nr. 007/2025 

Datum 08.01.2025 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 30.01.2025  

Hauptausschuss öffentlich-Vorberatung 13.02.2025  

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 20.02.2025  

 

 

 

Betreff: 

 

Neue Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Lörrach und der 

Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) 

 

 

Anlagen: 

 

1.Neue Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2029 

2.Sportförderrichtlinien der IGTS-Lörrach 

3.Abschlussbericht des IGTS Vorstandes zur Leistungsvereinbarung 01.01.2020 bis 

31.12.2024 (wird bis 17.01.2025 nachgereicht)  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und 

Sportvereine (IGTS) mit der Stadt Lörrach soll fortgeführt werden. Der Verlängerung der 

angepassten Leistungsvereinbarung (s. Anlage) wird zugestimmt. Der Abschlussbericht 

zur Leistungsvereinbarung 2020-2024 wird zur Kenntnis genommen.    
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Personelle Auswirkungen: 

 

    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

 
2025  2026 2027 2028 2029 Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.: 80.000  106.600 106.600 106.600 106.600  

 
davon nicht geplant:         

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 

              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 
 

 

Begründung: 

Die IGTS gilt seit Jahren als Dachverband und Sprachrohr der Lörracher Turn- und Sport-

vereine. Auf der Basis der vereinbarten Sportförderrichtlinien steht die Grundförderung 

der Vereine über den Kinder- und Jugendzuschuss und die Spartenförderung für die 

Vergabe der städtischen Fördermittel im Vordergrund.  

 

Im Auftrag der Stadt Lörrach kümmert sich die IGTS auf der Basis der gültigen Leistungs-

vereinbarung und den entsprechenden Sportförderrichtlinien um:  

 

- die personenbezogene Sportförderung 

- die Sportausbildungsförderung für den Vereinssport 

- die Sachzuschüsse an die Mitgliedsvereine 

- die Projektzuschüsse an die Mitgliedsvereine 

 

Die vielfältigen Aufgaben und Fragestellungen der IGTS sind im beigefügten Abschluss-

bericht über die letzte Vereinbarungslaufzeit 2020 – 2024 bestens dargestellt.  

 

Die neue Leistungsvereinbarung 2025-2029 wurde in Abstimmung mit der IGTS ange-

passt bzw. ergänzt. Alle Veränderungen in der Leistungsvereinbarung und den Sportför-

derrichtlinien sind in der Anlage rot markiert.  

Folgende Punkte wurden ergänzt bzw. angepasst: 
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- Die Sachzuschüsse im §1 Förderumfang werden im Sinne der Nachhaltigkeit um 

Reparaturzuschüsse erweitert. 

- Sportförderanträge werden ab 2025 nur noch digital über die städtische Website 

eingereicht (übersichtlichere Ablage und Bearbeitung, Vermeidung von Papier und 

Postweg) 

- Die Bearbeitung der Anträge nach Eingang erfolgt nicht mehr durch den IGTS Vor-

stand, sondern durch das Team Sport der Stadt Lörrach (Entlastung des Ehrenam-

tes) 

- Der Kinder- und Jugendzuschuss wird ab 2027 nur an Vereine mit einem Kinder- 

und Jugendschutzkonzept ausgezahlt. Die Sportvereine stehen in der Verantwor-

tung Schutzkonzepte zu entwickeln und ihre Kinder, Jugendlichen und alle weite-

ren Vereinsakteure zu schützen und zu sensibilisieren. (Orientierung an die Min-

destanforderungen für ein Schutzkonzept der Badischen Sportjugend „Schutz-

schild im und für den Sport“, 2 Jahre Zeit für die Vereine um keinen Druck aufzu-

bauen, Unterstützung der Vereine durch das Team Sport der Stadt z.B. mit kosten-

freien Schulungs- und Beratungsangeboten) 

- Sportförderrichtlinien Sparte C: Sach- und Reparaturzuschüsse -> Ab Einzelan-

schaffungswert von 2.000€ eines Neugerätes muss ein Sportgeräteförderantrag 

beim BSB gestellt werden (Nutzung von weiteren Fördertöpfen = Reduzierung der 

IGTS Förderung = mehr Geld für weitere Förderanträge) 

 

Die Sportstadt Lörrach hat bereits vor vielen Jahren mit der „Sportentwicklungsplanung“ 

die Weichen für eine zukunftsorientierte Sportpolitik gestellt. Damit wurde auch ein Für-

sorgeanspruch auf das Sport-und Freizeitleben aller Bürgerinnen und Bürger formuliert. 

Die Weiterentwicklung bisheriger Sportstrukturen im organisierten wie auch im freien 

Sport sowie die Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen und Organisationen 

stehen dabei im Fokus.  

Das besondere Sportförderkonzept der Stadt Lörrach für seine Turn- und Sportvereine 

hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, auch dank der Zusammenarbeit mit der IGTS. 

 

 

 

Ilona Oswald 

Fachbereichsleiterin  
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